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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Eschev und Ußerl
Mitgliedern der gesezgebenden Rathe der helvetischen Republik,

Sand II. d?».

G e s e z.

Der große Nach der helvetifthen einen und
nucheilbaren Republik an den Senat.

In geheimer Sitzung.

Luzern den 27. Hornnng 1799.

Auf die Bothfthaft des Vollziehungsdirektonums
vom 27. Hornnng folgenden Inhalts:

» Der vorhergesehene Auaenblik der Gefahr ist da,
Obschon vorübergehend erfordert er doch Muth und
große Mittel, Die welche das Vollziehungsdirektorinm
durch seine Bothschafr vom 18. Hornung begehrte, sind
unzureichend. Das Dekret vom 24, Hornung kann ihm
nicht helfen, um das Vaterland zu retten. Das Voll-
ziehungsdirekrorium ist überzeugt, daß die Repräsentant
ten des Volkes die Nothwendigkeit einsehen werden, sich
iunig mit ihm zu vereinigen, um die Republik zu retten,
und der Freiheit den Tr.umph zuzusichern. Es begehrt
deshalb von euch eine uneingeschränkte Vollmacht, um
die Anzahl eer Truppen fur die Vertheidigung des Va-
terlandes zu errichten, auszurüsten, zs> ernähren, zu um
terhaltcn und in Bewegung zu setzen, die es für nöthig
finden wird. Es ladet euch ein, diese Sache schleunigst
in Erwägung zu ziehen, u. f. w. "

In Erwägung der Gefahr des Vaterlandes, und
der Pflicht der Stellvertreter des Volkes, in d-esem
Augenblik mit Kraft zu handeln, und dem Direktorium
mit dem Zutrauen das es verdient, alle mögliche Mit-
tel zur Rettung der Freiheit an die Ha rd zu g.ben, hat
der große Rath, nachdem er die Urgenz erklärt,

beschlossen:
1, Dem Vollziehungsdirektorium ist die uneinge-

schrankte Vollmacht ertheilt, die Anzahl von Trappen
für die Vertheidigung des Vaterlandes -u e richten,
auszurüsten, zu ernähren, zu erhaben und in Bewegung
zu. setzen, die es fur nöthig finden wird.

S. Das Direktorium ist eingeladen, den gesezgebcn-

Luzern, den 4. März

den Räthen wenigstens alle 8 Tage einen Bericht über
die Lage der Dinge einzugeben.

Der Präsident des großen Rathes:
S ch l u in p f.

Egg von Ryken, Sekret.

Geinoz, Sekret.

Der Seuak an das Vollziehllngvdirektorium.
Der Senat der einen und untheilbaren Republik

Helveticas hat den hievor enthaltenen Beschluß des gross
sen Raths in Erwägung gezogen und genehmigt-

Luzern den 27, Hornung 1799.

Der Präsident des Senats:
S ch w a l l e r.

Mittelholzer, Sekret.

Düc, Sekret,

Dem Original gleichlautend gefunden, Luzern, den
28, Hornung 1799.

Der General - Sekretär:
Mousson,

Vollziehungsdirektorium.
Das Vollziehungsdirektorinm in Betreff der ausser-c

ordentlichen Couriere zum Briefwechsel

Beschließt:
r. Diese Couriere sollen dem Central - Postamt

zu Befehl stehen.
2. Zur Mittagsstunde eines jeden Tages soll einer

derselben auf eine jede der Hauptstraßen abgesendet wer-
den wo keine regelmäßige Post abgeht.

3. Das Vollziehuugsdirektorium und alle Minister
sind eingeladen, die Briefschaften, d,e sie versenden
wollen, bis Schlags 11 Uhr zu übergeben.

4- Jedesmal da die eine oder andre dieser Gewal
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